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Schwerpunkt | Erbrecht

Zeit, das Testament
zu priifen

Mit dem neuen Erbrecht verandern sich die Pflichtteile flr Kinder
und Eltern. Bereits verfasste Testamente konnten nicht mehr dem Letzten

«Grossere
Zuwendungen
ausserhalb der

Familie wer-
den moglich.»

Willen entsprechen.

Text: Thomas Schenk

Das Schweizer Erbrecht ist 1912 in Kraft
getreten und seither nur punktuell ange-
passt worden. Heute werden die geltenden
Vorschriften zur Aufteilung des Vermogens
nach dem Tod den vielféltigen Lebens-
formen nicht mehr gerecht. Denn die Ge-
sellschaft hat sich grundlegend verandert:
Die Lebenserwartung ist stark angestiegen,
viele Menschen leben heute im Konkubinat
oder als Patchworkfamilien zusammen.
Gleichzeitig sind die Vermogen, die in der
Schweiz vererbt werden, stark gewachsen.
Marius Brilhart, Okonomieprofessor an der
Universitat Lausanne, schatzt, dass 2022

in der Schweiz rund 90 Milliarden Franken
vererbt werden,

Nun wird das Erbrecht per 1. Januar
2023 an die neue Realitat angepasst. Wer
ein neues Testament erstellt, hat diese
Anderungen zu beriicksichtigen. Und sie
wirken sich auch auf Testamente und Erb-
vertrage aus, die vor diesem Stichtag ver-
fasst wurden.

Die wichtigsten Anderungen

Mit dem neuen Erbrecht erhalten Erb-
lasser und Erblasserinnen mehr Verfu-
gungsfreineiten, Wer den Nachlass mittels
Testament oder Erbvertrag regelt, wird
kiinftig weniger stark durch Pflichtteile
eingeschrankt, also durch die Anteile, die
bestimmten Erbinnen oder Erben nicht
entzogen werden konnen:

=» Ab 2023 steht den Kindern nur noch
die Halfte des gesetzlichen Erbteils als
Pflichtteil zu. Bisher waren es drei Vier-
tel. Das erlaubt grossere Zuwendungen
ausserhalb der Familie.

=» Der Pflichtteil der Eltern fallt weg. Heu-
te betragt dieser die Halfte des gesetzli-
chen Erbanspruchs und kommt dann zum
Zug, wenn jemand keine Kinder hat.

=» Neu kénnen sich zum Beispiel un-
verheiratete Paare gegenseitig starker
beglinstigen.

=» Ab 2023 wird der Pflichtteilsschutz
bereits bei einem hangigen Scheidungs-
verfahren aufgehoben. Mit einem ein-
fachen Testament kann neu die in Schei-
dung stehende Ehepartnetin oder der in
Scheidung stehende Ehepartner sogar
vollstandig enterbt werden.

Unverandert ist der Pflichtteil des Ehepart-
ners oder der Ehepartnerin beziehungs-
weise des eingetragenen Partners oder der
Partnerin (25%, wenn sie Kinder haben,
37,5% ohne Kinder). Und auch die gesetz-
lichen Erbteile bleiben gleich; diese werden
angewendet, wenn ein Erblasser oder eine
Erblasserin weder ein Testament noch
einen Erbvertrag erstellt hat.
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Zu Lebzeiten
den Nachlass zu
regeln, kann eine

Erleichterung sein.
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Erbrecht

«Wer ein
Testament
verfasst hat,
sollte dieses
iiberpriifen.»

Klirungsbedarf bei Testamenten

Wer bis jetzt noch kein Testament hat und
dies nachholen mochte, braucht bloss die
neuen Pflichtteile zu beachten. Anders ist
es bei Personen, die bereits ein Testament
verfasst haben. Hier kann Klarungsbe-
darf bestehen. Dr. iur. Marianne Sonder,
Rechtsanwaltin in Bern und Vorstands-
mitglied von Parkinson Schweiz, empfiehlt
deshalb, bestehende Testamente Uberprii-
fen zu lassen. «Mit dem neuen Erbrecht ist
nicht in jedem Fall klar, was der urspriing-
liche Wunsch des Erblasser oder der Erb-
lassers war.» Sie rat, sich an Fachleute in
Erbschaftsfragen zu wenden.

Mehr Spielraum fiir Zuwendungen
Die Reduktion der Pflichtteile ermoglicht
grossere Zuwendungen an die Lebens-
partnerin oder den Lebenspartner, deren
Kinder, aber auch an Drittpersonen und
gemeinnutzige Institutionen. Gerade fir
Personen, die im Konkubinat leben, sind
die Anderungen von Interesse. Fur sie
sieht auch das Erbrecht keinen Pflichttell
vor. Damit sie einen Teil des Erbes erhal-
ten, muss dies ausdricklich im Testament
oder in einem Erbvertrag geregelt werden.

Dabei kdnnen sich Steuerfragen stellen.
In gewissen Kantonen fallen Erbschafts-
steuern an, in anderen Kantonen sind
Konkubinatspartner nach einer gewissen
Zeit des Zusammenlebens steuerbefreit,
in wieder anderen wird keine Erbschafts-
steuer erhoben. «Es empfiehlt sich auch
deshalb, sich beraten zu lassen», sagt
Rechtsanwaltin Marianne Sonder.

Bei Fragen zum

Testament kann
man sich’an Fach-

leute wenden.

Foto: Keystone/Westend61/Rainer Berg



	Zeit, das Testament zu prüfen

